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Informationsblatt - Schülerhaftpflichtversicherung   
LFS- Schulen („Sonderdeckung“)  

 
Schuljahr 2025/2026 

  
Es besteht Deckung für die Schüler (=VN) der LFS-Schulen für Schäden durch die 
Haltung und Verwendung von KFZ (kumulative Voraussetzungen),   

  

a. wenn der VN nachweislich im Rahmen des Schulbetriebes oder der 
Fremdpraxis ein fremdes Fahrzeug lenkt, bei welchem eine Kennzeichenpflicht 
besteht, und  
  

b. wenn mit diesem fremden Fahrzeug der Schüler als Lenker einen Schaden 
verursacht und  

 
c. wenn der KFZ-Haftpflichtversicherer des schadenverursachenden KFZ nur 

deswegen keinen Versicherungsschutz gewährt, weil allein der Ausschluss im 
Rahmen der KFZ-Haftpflicht (Ansprüche des Eigentümers, Halters) zur 
Anwendung kommt.  
  

  
Die Versicherungssummen im Überblick:  
  
 •  Pauschalversicherungssumme .................................... €  15.000  

(Selbstbehalt EUR 300,00)  

  

  
  
Örtlicher Geltungsbereich:  
  
Europa im geographischen Sinn  
  
Prämie pro Schüler  
  
EUR 30,00 
  
 
 
 
 


